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Hohenstein feiert sein Hohenstein feiert sein 
50-jähriges Jubiläum50-jähriges Jubiläum

mit einem großen Zeltfestmit einem großen Zeltfest
Am Wochenende vom 30. Juni bis zum 02. 
Juli gibt es zahlreiche Veranstaltungen für 
Jung und Alt.

Für die am Freitag, 30. Juni stattfi ndende 
Mallorca-Party gibt es noch einige Karten. 
Diese können Sie nach wie vor über AdTicket 
bestellen sowie im Bürgerbüro der Gemeinde 
Hohenstein erwerben.

Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen 
den Samstagabend, 01. Juli. Die Partyband 
„Familie Hossa“ wird uns an diesem Abend 
zum Feiern und Tanzen einladen. Die Karten 
hierfür erhalten Sie ab sofort für nur 15,00 € 
ebenfalls im Bürgerbüro. Selbstverständlich 
gibt es an diesem Abend freie Sitzplatzwahl, 
so dass Sie mit Ihren Freunden und Nachbarn 
gemeinsam feiern können.

Am Sonntagvormittag, 02. Juli, bieten wir
Ihnen einen Frühschoppen mit den
„Die Filsbacher XXL“. Der Eintritt ist frei!

Alle Infos, auch für die Buchung der
Hubschrauber-Rundfl üge über Hohenstein, 
fi nden Sie auf der Homepage der Gemeinde 
unter www.hohenstein-hessen.de/zeltfest.
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 » Aus unserer Gemeinde

Hohenstein feiert Hohenstein feiert 
„50 Jahre Gemeinde „50 Jahre Gemeinde 

Hohenstein“ Hohenstein“ 
mit großem Zeltfestmit großem Zeltfest

Vom 30. Juni - 02. Juli findet in Breithardt auf dem Kerbeplatz 
ein großes Zeltfest anlässlich des Abschlusses des Jubilä-
umsjahres „50 Jahre Gemeinde Hohenstein“ statt.

Seit Beginn der Feierlichkeiten im letzten Jahr, wurde bereits 
schon in einigen Ortsteilen gefeiert. Die Gemeinde Hohenstein 
bietet nun zum Abschluss der Feierlichkeiten ein buntes Pro-
gramm für alle. Freitags findet die große Mallorca-Party mit 
den Mallorca-Stars „Ikke Hüftgold“, „DJ Düse“, „Dorfkind“ 
und „DJ Marv“ statt. Samstags gibt es einen Rummel für die 
Kinder, abends spielt die beliebte Partyband „Familie Hossa“.

Der Kartenvorverkauf für die Abendveranstaltungen am Frei-
tag, 30.06., läuft seit 02. Mai über www.reservix.de sowie über 
das Bürgerbüro der Gemeinde Hohenstein. Der Vorverkauf 
für den Samstagsabend, 01.07., startete Montag, 08. Mai über 
das Bürgerbüro der Gemeinde Hohenstein.

Sonntags laden wir zum Frühschoppen mit den „Die Filsba-
cher XXL“ ein. Außerdem bieten wir Hubschrauberrundflüge 
über Hohenstein an. 

Da die Tickets begrenzt sind, lohnt es sich hierfür früh zuzu-
schlagen.

Unter den ersten 50 Bestellungen verlosen wir 2x2 Tickets.

Die Tickets erhalten Sie im Bürgerbüro zum Preis von nur 
55,00 €.

Über die Festtage sorgen wir uns natürlich auch um das leib-
liche Wohl: Foodtrucks bieten von veganem Essen bis hin zu 
Spareribs aus dem Smoker ein vielfältiges Speisenangebot, 
außerdem bieten Kunsthandwerker schönes aus ihren kleinen 
Manufakturen an.
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■ Schwimmbad- und Teichbefüllungen
Sollten Sie in den nächsten Wochen und Monaten einen Pool 
oder einen Teich befüllen wollen, bitten wir Sie dies, ab einer 
Wassermenge von 5m³, bei der Gemeinde Hohenstein unter der 
Telefonnummer (06120/2932 oder 0171/2722941) anzuzeigen.
Wir bitten um Verständnis und bedanken uns für Ihre Mithilfe.

Ihr Wasserwerk

■ Termine der Führungen 
im RuheForst Hohenstein im Juni

Samstag 03.06. 14.00 Uhr
Mittwoch 21.06. 14.00 Uhr

Um eine telefonische Voranmeldung wird gebeten,
(06120/2936 Frau Bingel - vormittags -).

■ Inklusionsbeauftragter 
der Gemeinde Hohenstein

Jens Rabenstein ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinde-
rung und deren Angehörige in der Gemeinde Hohenstein und vertritt 
deren Interessen. 
Er steht zukünftig Betroffenen, Selbsthilfegruppen, Wohlfahrtsver-
bänden und anderen Organisationen zur Bearbeitung ihrer Anre-
gungen zur Verfügung sowie berät und unterstützt er die Gemeinde 
bei Maßnahmen zur Verbesserung der Situation von Menschen mit 
Behinderungen. 
Herr Rabenstein arbeitet ehrenamtlich, dabei ist er unabhängig, wei-
sungsungebunden und ressortübergreifend tätig. 
Er selbst wird keine Aufgaben der Behindertenhilfe wahrnehmen, 
aber auf Stellen verweisen, die entsprechende Unterstützung leisten 
können. 
Kontakt: 06120/2924 oder inklusion@hohenstein-hessen.de

■ Hohenstein hat gespendet.
Insgesamt 8.195,20 €

Von Ende März bis Anfang April waren im Rahmen der Jugendsam-
melwoche in Hohenstein Kinder und Jugendliche der Hohensteiner 
Jugendfeuerwehren in ihren Ortsteilen unterwegs, um für ihre Ju-
gendarbeit zu sammeln. 
Und das haben sie toll gemacht. Viele Hohensteinerinnen und Ho-
hensteiner haben gerne zumeist 5,00 €, 10,00 €, 20,00 € oder auch 
mal 50,00 € gegeben. So kam einiges zusammen.
70% der Einnahmen bleiben in den Gruppen. 30% geht an den 
Hessischen Jugendring für dessen Arbeit und zur Finanzierung der 
Aktion. 
Herzlichen Dank!

Autofreies Aartal 
am Sonntag, 28. Mai von 10.00 - 18.00 Uhr

Fahr zur Aar 2018
Am Sonntag, 28. Mai gehört die Aarstraße zwischen Diez und Tau-
nusstein den Radfahrern.

Radeln, Rollern, Inlinern und Wandern. Das alles ist am Sonntag, 28. 
Mai, auf der Bundesstraße B54 (Aarstraße) zwischen Diez und Tau-
nusstein-Bleidenstadt möglich. Von 10.00 - 18.00 Uhr ist die Straße 
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für den motorisierten Verkehr gesperrt und steht ganz unter dem 
Motto „Autofrei und Spaß dabei“. Die Strecke eignet sich besonders 
für Familien mit Kindern. Zahlreiche Stände bieten Speisen und Ge-
tränke an. Dazu gibt es ein buntes Programm mit Spiel, Spaß und 
Unterhaltung in den einzelnen Orten.
Die offizielle Eröffnung findet um 10.30 Uhr in Holzheim bei der 
Pizzeria „La Vigna“ direkt am Aartalradweg statt. Alle „Fahr zur 
Aar“ Teilnehmer sind herzlich willkommen!
Auf der Strecke von 39 Kilometern warten viele Highlights:
In Flacht findet buntes Treiben auf dem Dorfplatz statt und in 
Niederneisen präsentiert sich der Verein Jugend Niederneisen & 
Friends e.V.
An der Kreuzung Lohrheim und Oberneisen informiert der Verein 
Aartal-BBQ-Crew e.V. über Grillmeisterschaften und den Grillsport.
In Hahnstätten gibt es gleich mehrere Aktionspunkte. Am Bahn-
hof findet um 10.30 Uhr ein ökumenischer Pfingstgottesdienst statt. 
Hüpfburgen und Kinderschminken stehen ebenfalls auf dem Pro-
gramm. Hier ist auch der Fahrrad-Pannenservice der Firma RAD-
kultur aus Taunusstein zu finden. In der Hahnstättener Aarstraße 
stellen sich Vereine und Unternehmen vor. Außerdem ist dieses Jahr 
am Ortsausgang wieder die rollende Waldschule und die Jagdhorn-
bläsergruppe zu finden.
In Aarbergen-Kettenbach wartet das THW Heidenrod auf die Be-
sucher und in Aarbergen-Michelbach gibt es Live-Musik von der 
Musikschule in Aarbergen.
Zwischen Aarbergen-Michelbach und der Abfahrt Reckenroth 
steht der Informationsstand „Idyllische Urlaubsstraße Aartal“.
In Heidenrod-Laufenselden wartet der traditionelle Treffpunkt „Al-
ter Bahnhof Laufenselden“ auf die Besucher.
In Hohenstein Burg-Hohenstein kann man einen Tempel mit 
Kunstausstellung besichtigen.
In Adolfseck wartet der Fahrrad-Pannenservice der Firma Schauss.
In Bad Schwalbach verwandelt sich der Festplatz an der Aar zum 
Veranstaltungsgelände. Hier wartet Live-Musik auf Sie. Die Firma 
Schwälbchen präsentiert sich mit ihrem Truck.
In Taunusstein-Bleidenstadt wird es „Abgefahren“. Dies ist das 
Angebot zum Losfahren und Ankommen der Pfarrei Heilige Familie 
und der Jugendkirche Kana. Neben diesem informiert auch der DRK 
OV Taunusstein e.V. über seine meist ehrenamtlichen Tätigkeiten.
Fahr zur Aar ist eine gemeinsame Initiative der Verbandsgemeinden 
Diez und Aar-Einrich, der Gemeinden Aarbergen, Heidenrod, Ho-
henstein, der Städte Bad Schwalbach und Taunusstein sowie des 
Rhein-Lahn-Kreises und des Rheingau-Taunus-Kreises.
Während der Veranstaltung ist die B 54 von Diez (Kreuzung B 54 
/ L 318) bis Taunusstein-Bleidenstadt für den nicht motorisier-
ten Verkehr durchgängig befahrbar.
Weitere Infos unter: www.fahr-zur-aar.de

 ■ Neu in Breithardt: Cafe-Treff-sicher
Das Erzähl-Cafe hat einen neuen Namen! Am 10.05. trafen sich ei-
nige Interessierte im grünen Raum um einen neuen Treff für Jeder-
mann/Jedefrau zu schaffen.
So wurde das Cafe-Treff-sicher ins Leben gerufen, das Sie zukünf-
tig an jedem ersten Mittwoch im Monat, ab 15.00 Uhr in den grü-
nen Raum der Alten Schule einlädt.
Herzlichen Dank an Marita, Renate, Ruth und Heike die das Cafe-
Treff-sicher federführend gestalten. Wie der Namen schon sagt, die 
nächsten Treffen sind sicher! Kommen Sie vorbei!
Cafe-Treff-sicher, Mittwoch, 07.06. ab 15.00 Uhr im grünen Raum 
in Breithardt.
Kaffee und Kuchen sind mit von der Partie, jetzt fehlen nur noch Sie!

 ■ Breithardter Weinstand
LandFrauen Breithardt bewirten den Weinstand
Am Freitag, 09. Juni von 18.00 - 22.00 Uhr ist der Weinstand ge-
öffnet.
Die LandFrauen freuen sich auf einen schönen Sommerabend mit 
vielen netten Gästen.
Zu den sehr guten Weinen vom Weingut Christian Faust aus Mar-
tinsthal im Rheingau, bieten die LandFrauen wieder belegte Stan-
genbrötchen und Schmalzbrote an.
Alkoholfreie Getränke sind selbstverständlich auch im Angebot.

 ■ Braaderter Speckmäuse
Nachdem die alten Braaderter Speckmäuse in die Jahre gekommen 
waren, entschied sich der Ortsbeirat Breithardt, neue Speckmäuse 
anzuschaffen. So stehen jetzt wieder 3 Braaderter Speckmäuse auf 
der Grünfläche, am Ortseingang von Breithardt Ecke Tannenstraße/
Schwalbacher Straße und grüßen alle Ankommenden.

Herzlichen Dank Herrn Stahl von Kunst aus dem Wald, Markus Rau 
und Thomas Baunach für die Montage und ganz besonders Dieter 
Becker für die Jahre lange Pflege der Grünfläche.

Ortsbeirat Breithardt

 ■ TGSV Holzhausen über Aar e.V.
Was zunächst kaum einer für möglich hielt, wurde wahr!

Die Fußballmannschaft des TGSV Holzhausen hat sich gegen hö-
herklassige Mannschaften durchgesetzt und den Bitburger Kreis-
pokal gewonnen!
Eine klasse Leistung der Mannschaft, die es so in der Vereinsge-
schichte des TGSV Holzhausen noch nicht gegeben hat.
Der Holdesser Ortsbeirat gratuliert der Mannschaft zu diesem au-
ßergewöhnlichen Erfolg!

 ■ Weinstand in Born
Die Freiwillige Feuerwehr Born lädt zum Weinstand ein.
Wann? Am Freitag, 16.06. ab 18.00 Uhr
Wo? Am Gerätehaus in Born
Neben leckerem Wein und Bier wird auch für das leibliche Wohl ge-
sorgt. Es gibt Würstchen vom Grill und Grillkäse. Bitte bringt ein 
eigenes Weinglas mit. Wir freuen uns auf Euer Kommen!

 ■ Natur-Kneipp-Becken in Born
Nachdem der Borner Jörg Jansen das Natur-Kneipp-Becken in 
Born jahrelang ehrenamtlich gepflegt hat, hat er nun diese Arbeit in 
andere Hände gelegt.

Neues Team Natur-Kneipp-Becken
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An dieser Stelle sei Jörg Jansen von Herzen für diese Arbeit ge-
dankt. Nach kurzer Suche haben sich mehrere Borner Bürgerinnen 
und Bürger bereit erklärt, das Kneipp-Becken in Zukunft zu säu-
bern, zu betreuen und zu pflegen. Der Ortsbeirat bedankt sich auch 
bei diesen Personen für ihren Einsatz. Das Kneipp-Becken befindet 
sich an der Straße „Am Pfingstborn“. Der genaue Standort ist be-
schildert.

 ■ Anzeigen- und Redaktionsschluss

Bitte die Termine -Vorverlegungen (Feiertage)- beachten!

Ausgabe 
Blättche

Erscheinungs-
Datum

Anzeigen- 
und Redaktionsschluss

KW 22 02.06.2023 24.05.2023 - Vorverlegung -
KW 23 09.06.2023 31.05.2023 - Vorverlegung -
KW 24 16.06.2023 12.06.2023

Allgemeine Redaktion: Frau Held
Tel. 06120/2921 - Zimmer 1.01, 1. Stock
E-Mail: daniela.held@hohenstein-hessen.de

Anzeigen: Frau Klankert
Tel. 06120/2948 - Zimmer 1.09, 1. Stock
E-Mail: heike.klankert@hohenstein-hessen.de

 » Öffentliche Bekanntmachungen

GEBÜHRENORDNUNG ZUR SATZUNG 
DER GEMEINDE HOHENSTEIN ÜBER DIE BENUTZUNG DER 

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER DER GEMEINDE HOHENSTEIN 
 

Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch  Kinder und Jugendhilfe  in der Fassung vom
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 BGBl. I 3618) und  §§ 31
ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S.
698, zuletzt geändert am 26.04.2018 und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemein-
deordnung (HGO) in der  Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 15. Septem-
ber 2016 (GVBl. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 
24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert am 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618)) hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 15. Mai 2023 nachstehende Ge-
bührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Ge-
meinde Hohenstein beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Für die Benutzer der Kindertageseinrichtungen haben die gesetzlichen Vertreter der Kinder (Per-
sonensorgeberechtigte) Gebühren zu entrichten (vergleiche § 10 der Satzung über die Benutzung
der Kindergärten der Gemeinde Hohenstein).Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. Die Gebühren und Entgelte gliedern sich in: 

a) die Benutzungsgebühr 
b) das Getränkeentgelt 
c) das Verpflegungsentgelt. 

Leben Personensorgeberechtigte, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vo-
rübergehend getrennt, ist der Elternteil gebührenpflichtig, dem die elterliche Sorge vom Familien-
gericht ganz oder teilweise übertragen ist. Ist eine solche Entscheidung nicht erfolgt und besteht in
diesen Fällen eine gemeinsame elterliche Sorge, ist der Elternteil gebührenpflichtig, der Kindergeld
oder dem Kindergeld gleichstehende Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177) zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266), oder nach dem Einkommensteuerge-
setz (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S.1266) erhält. Wenn der gebührenpflich-
tige Elternteil nicht pünktlich zahlt, werden auch weitere Personensorgeberechtigte oder Unterhalts-
pflichtige gebührenpflichtig. 

(2) Die Benutzungsgebühr ist für den Besuch der Kindertagesstätte zu entrichten.  
 

(3) Das Getränkeentgelt ist für Getränke zu entrichten, die während des Aufenthaltes in der Kinderta-
geseinrichtung eingenommen werden. Es wird pauschaliert für den Monat festgesetzt. 
 

(4) Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Essen in der Kindertageseinrich-
tung erhoben. Es wird pauschaliert für den Monat festgesetzt. 

 
(5) Sowohl die Benutzungsgebühr als auch das Getränke- und das Verpflegungsentgelt sind stets für

einen vollen Monat im Voraus zu entrichten. Dies gilt auch für die Zeit der Eingewöhnung in der
Einrichtung. 

 
(6) Die Benutzungsgebühr trägt zur Gesamtfinanzierung der Betriebskosten der Kindertageseinrich-

tungen bei. Sie ist daher während des ganzen Kindergartenjahres, auch in den Ferien- und Krank-
heitszeiten, zu entrichten. 
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(4) Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Essen in der Kindertageseinrich-
tung erhoben. Es wird pauschaliert für den Monat festgesetzt. 

 
(5) Sowohl die Benutzungsgebühr als auch das Getränke- und das Verpflegungsentgelt sind stets für

einen vollen Monat im Voraus zu entrichten. Dies gilt auch für die Zeit der Eingewöhnung in der
Einrichtung. 

 
(6) Die Benutzungsgebühr trägt zur Gesamtfinanzierung der Betriebskosten der Kindertageseinrich-

tungen bei. Sie ist daher während des ganzen Kindergartenjahres, auch in den Ferien- und Krank-
heitszeiten, zu entrichten. 
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GEBÜHRENORDNUNG ZUR SATZUNG 
DER GEMEINDE HOHENSTEIN ÜBER DIE BENUTZUNG DER 

TAGESEINRICHTUNGEN FÜR KINDER DER GEMEINDE HOHENSTEIN 
 

Aufgrund von § 90 des Achten Buchs Sozialgesetzbuch  Kinder und Jugendhilfe  in der Fassung vom
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022, zuletzt geändert am 30. Oktober 2017 BGBl. I 3618) und  §§ 31
ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs (HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBl. I S.
698, zuletzt geändert am 26.04.2018 und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen Gemein-
deordnung (HGO) in der  Fassung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert am 15. Septem-
ber 2016 (GVBl. S. 167), §§ 1 ff des Gesetzes über kommunale Abgaben (KAG, in der Fassung vom 
24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), zuletzt geändert am 20. Dezember 2015 (GVBl. S. 618)) hat die
Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenstein in ihrer Sitzung am 15. Mai 2023 nachstehende Ge-
bührenordnung zur Satzung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der Ge-
meinde Hohenstein beschlossen: 

§ 1 
Allgemeines 

(1) Für die Benutzer der Kindertageseinrichtungen haben die gesetzlichen Vertreter der Kinder (Per-
sonensorgeberechtigte) Gebühren zu entrichten (vergleiche § 10 der Satzung über die Benutzung
der Kindergärten der Gemeinde Hohenstein).Mehrere Gebührenpflichtige haften als Gesamt-
schuldner. Die Gebühren und Entgelte gliedern sich in: 

a) die Benutzungsgebühr 
b) das Getränkeentgelt 
c) das Verpflegungsentgelt. 

Leben Personensorgeberechtigte, denen die elterliche Sorge gemeinsam zusteht, nicht nur vo-
rübergehend getrennt, ist der Elternteil gebührenpflichtig, dem die elterliche Sorge vom Familien-
gericht ganz oder teilweise übertragen ist. Ist eine solche Entscheidung nicht erfolgt und besteht in
diesen Fällen eine gemeinsame elterliche Sorge, ist der Elternteil gebührenpflichtig, der Kindergeld
oder dem Kindergeld gleichstehende Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 28. Januar 2009 (BGBl. I S. 142, 3177) zuletzt geändert durch
Artikel 21 des Gesetzes vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S. 1266), oder nach dem Einkommensteuerge-
setz (EStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862)
zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 2014 (BGBl. I S.1266) erhält. Wenn der gebührenpflich-
tige Elternteil nicht pünktlich zahlt, werden auch weitere Personensorgeberechtigte oder Unterhalts-
pflichtige gebührenpflichtig. 

(2) Die Benutzungsgebühr ist für den Besuch der Kindertagesstätte zu entrichten.  
 

(3) Das Getränkeentgelt ist für Getränke zu entrichten, die während des Aufenthaltes in der Kinderta-
geseinrichtung eingenommen werden. Es wird pauschaliert für den Monat festgesetzt. 
 

(4) Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Essen in der Kindertageseinrich-
tung erhoben. Es wird pauschaliert für den Monat festgesetzt. 

 
(5) Sowohl die Benutzungsgebühr als auch das Getränke- und das Verpflegungsentgelt sind stets für

einen vollen Monat im Voraus zu entrichten. Dies gilt auch für die Zeit der Eingewöhnung in der
Einrichtung. 

 
(6) Die Benutzungsgebühr trägt zur Gesamtfinanzierung der Betriebskosten der Kindertageseinrich-

tungen bei. Sie ist daher während des ganzen Kindergartenjahres, auch in den Ferien- und Krank-
heitszeiten, zu entrichten. 

2

§ 2 
Benutzungsgebühr 

(1) Die monatliche Benutzungsgebühr für die Betreuung von Kindern ab dem vollendeten dritten Le-
bensjahr in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen beträgt 250,- EUR für 6 Std./täglich (Refe-
renzmodell). 

Die Gebühr für die Ganztagsbetreuung an fünf Tagen pro Woche beträgt nach dem aktuell gültigen
Referenzmodell 
 
a) für die Betreuungszeit von wöchentlich 7.30  15.00 Uhr (Mo-Fr) 62,50 Euro 
b) für die Betreuungszeit von 7.30  17.00 Uhr (Mo-Do) und 7.30  15.00 Uhr (Fr) 129,16 Euro 

Die Benutzungsgebühr für die Betreuung der Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten
dritten Lebensjahr beträgt monatlich für eine Versorgung von täglich 6 Stunden 250,00 Euro 

Die Benutzungsgebühr für die Betreuung der Kinder vom vollendeten ersten bis zum Vollendeten
dritten Lebensjahr beträgt monatlich  
a) für eine Versorgungvon täglich 6 Stunden 250,00 Euro 
b) für eine Versorgung von täglich 7,5 Stunden 310,00 Euro 
c) für eine Versorgung von montags bis donnerstags 9,5 Stunden und freitags 7,5 Stunden 390,00

Euro 

Die vorstehend aufgeführten Benutzungsgebühren werden jeweils am 01.08. eines jeden Jahres um
3% erhöht. 

(2) Für das nächstfolgende Kind einer Familie, das gleichzeitig mit dem ersten Kind eine Kindertages-
einrichtung der Gemeinde Hohenstein besucht, wird eine Benutzungsgebühr von 50 v. H. der im
Absatz 1 festgesetzten Benutzungsgebühr erhoben. 

(3) Ab dem dritten Kind einer Familie, das gleichzeitig mit dem ersten Kind eine Kindertageseinrichtung
der Gemeinde Hohenstein besucht, entfällt die Benutzungsgebühr. 

(4) Für die Abholung nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Kindertageseinrichtung beträgt die Benut-
zungsgebühr für jede angefangene ½ Stunde 20,00 Euro. 

(5) Ab der dritten An-, Um- oder Abmeldung pro Kind und Kindergartenjahr sowie bei ebenfalls min-
destens dreimaligem Auftreten von Fällen nach § 2 Abs. 4 dieser Satzung erhebt die Gemeinde
eine Verwaltungsgebühr, die sich nach § 8 Abs. 2 der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde
Hohenstein in der jeweils gültigen Fassung bemisst. 

 
§ 3 

Gebührenfreistellung 
(1) Soweit das Land Hessen der Gemeinde Hohenstein jährliche Zuweisungen für die Freistellung von

Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollen-
deten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung von Kostenbeiträgen
Folgendes: 

 
1. ein Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung  wird nicht erhoben für die Betreuung in einer Kin-

dergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe (§ 25 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 HKJGB) soweit
ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu sechs Stunden täglich gebucht wurde 

2. ein Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung wird unter Berücksichtigung von Ziffer 1 anteilig für
die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeit-
raum von mehr als sechs Stunden täglich gebucht wurde  
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(1) Die monatliche Benutzungsgebühr für die Betreuung von Kindern ab dem vollendeten dritten Le-
bensjahr in den gemeindlichen Kindertageseinrichtungen beträgt 250,- EUR für 6 Std./täglich (Refe-
renzmodell). 

Die Gebühr für die Ganztagsbetreuung an fünf Tagen pro Woche beträgt nach dem aktuell gültigen
Referenzmodell 
 
a) für die Betreuungszeit von wöchentlich 7.30  15.00 Uhr (Mo-Fr) 62,50 Euro 
b) für die Betreuungszeit von 7.30  17.00 Uhr (Mo-Do) und 7.30  15.00 Uhr (Fr) 129,16 Euro 

Die Benutzungsgebühr für die Betreuung der Kinder vom vollendeten ersten bis zum vollendeten
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c) für eine Versorgung von montags bis donnerstags 9,5 Stunden und freitags 7,5 Stunden 390,00

Euro 

Die vorstehend aufgeführten Benutzungsgebühren werden jeweils am 01.08. eines jeden Jahres um
3% erhöht. 

(2) Für das nächstfolgende Kind einer Familie, das gleichzeitig mit dem ersten Kind eine Kindertages-
einrichtung der Gemeinde Hohenstein besucht, wird eine Benutzungsgebühr von 50 v. H. der im
Absatz 1 festgesetzten Benutzungsgebühr erhoben. 

(3) Ab dem dritten Kind einer Familie, das gleichzeitig mit dem ersten Kind eine Kindertageseinrichtung
der Gemeinde Hohenstein besucht, entfällt die Benutzungsgebühr. 

(4) Für die Abholung nach den Öffnungszeiten der jeweiligen Kindertageseinrichtung beträgt die Benut-
zungsgebühr für jede angefangene ½ Stunde 20,00 Euro. 

(5) Ab der dritten An-, Um- oder Abmeldung pro Kind und Kindergartenjahr sowie bei ebenfalls min-
destens dreimaligem Auftreten von Fällen nach § 2 Abs. 4 dieser Satzung erhebt die Gemeinde
eine Verwaltungsgebühr, die sich nach § 8 Abs. 2 der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde
Hohenstein in der jeweils gültigen Fassung bemisst. 

 
§ 3 

Gebührenfreistellung 
(1) Soweit das Land Hessen der Gemeinde Hohenstein jährliche Zuweisungen für die Freistellung von

Teilnahme- und Kostenbeiträgen für die Förderung in Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollen-
deten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt gewährt, gilt für die Erhebung von Kostenbeiträgen
Folgendes: 

 
1. ein Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung  wird nicht erhoben für die Betreuung in einer Kin-

dergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe (§ 25 Abs. 2 Nrn. 2 und 4 HKJGB) soweit
ein Betreuungszeitraum im Umfang von bis zu sechs Stunden täglich gebucht wurde 

2. ein Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung wird unter Berücksichtigung von Ziffer 1 anteilig für
die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, soweit ein Betreuungszeit-
raum von mehr als sechs Stunden täglich gebucht wurde  

3. der Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung vermindert sich für jeden vollen Monat um ein Zwölf-
tel des im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32c Abs. 1 Satz 1
HKJGB, soweit ein Kind vorgenannter Altersgruppe in einer Krippengruppe nach § 25 Abs. 2
Nr. 1 HKJGB betreut wird.   

(2) Das Getränke- bzw. Verpflegungsentgelt ist von der Befreiung nach § 3 Absatz 1 dieser Satzung
ausgenommen. 

§ 4 
Gebührenabwicklung 

(1) Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind bis zum 1. eines jeden Monats für den laufenden Monat
an die Gemeindekasse zu zahlen/zu überweisen. 

(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluß.
Wird das Kind nicht abgemeldet, so sind die Benutzungsgebühren und Entgelte auch dann zu
zahlen, wenn es der Kindertageseinrichtung fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende
sind die Benutzungsgebühren und Entgelte bis zum Ende des Monats zu zahlen. 

(3) Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind bei vorübergehender Schließung der
Kindertageseinrichtungen (z.B. Ferien, Feiertage) weiterzuzahlen. 

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kindertageseinrichtung über einen
Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen, entfällt die Gebührenentrichtung für den Krank-
heitszeitraum. 

(5) Über Stundung, Niederschlagung und Erlaß entscheidet der Gemeindevorstand nach den jeweils-
geltenden Vorschriften. Rückbuchungsgebühren bei nichtausreichender Deckung des Kontos ge-
hen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

§ 5  
Übernahme der Benutzungsgebühren 

 
(1) In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernahme der Benutzungsgebühren

beim zuständigen Kreisjugendamt beantragt werden. 

(2) Bis zu einer vollständigen oder teilweisen Übernahme der Benutzungsgebühr durch das Jugendamt
des Rheingau-Taunus-Kreises ist diese zunächst in voller Höhe zu entrichten. Überzahlte Beträge
im Falle einer Kostenübernahme durch das Jugendamt des Rheingau-Taunus-Kreises werden er-
stattet. 

 
(3) Die in § 2 dieser Satzung festgelegte Benutzungsgebühr für Kinder vom vollendeten ersten bis zum

vollendeten dritten Lebensjahr (U3) kann auf Antrag ermäßigt werden. Die Betreuungsgebühr ermä-
ßigt sich bei einem monatlichen Familienbruttoeinkommen wie folgt: 

 
- Familienbruttoeinkommen < 3.000,00 Euro:  

Reduktion um 30% der Benutzungsgebühr entsprechend der Betreuungszeit 
- Familienbruttoeinkommen 3.000,00  4.500,00 Euro: 

Reduktion um 15% der Benutzungsgebühr entsprechend der Betreuungszeit 

(4) Das monatliche Familienbruttoeinkommen im Sinne des Abs. 3 ist das durch zwölf geteilte Brutto-
jahreseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres alles Familienmitglieder. Ein Ausgleich mit
Verlusten ist nicht zulässig. 

(5) Zum Nachweis des Einkommens sind der entsprechende Einkommensteuerbescheid bzw. der Be-
scheid über den Lohnsteuerjahresausgleich und ggf. Rentenbescheide und Unterhaltsfestsetzungen
vorzulegen. Sind diese Bescheide nicht vorhanden, so kann der Nachweis durch andere geeignete
Unterlagen ( z. B. Sozialhilfebescheid, Arbeitslosengeldbescheid, Einkommensbescheinigung der
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers, Bewscheinigung eines Steuerberatungsbüros) geführt werden.

3. der Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung vermindert sich für jeden vollen Monat um ein Zwölf-
tel des im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32c Abs. 1 Satz 1
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(3) Die in § 2 dieser Satzung festgelegte Benutzungsgebühr für Kinder vom vollendeten ersten bis zum
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(5) Zum Nachweis des Einkommens sind der entsprechende Einkommensteuerbescheid bzw. der Be-
scheid über den Lohnsteuerjahresausgleich und ggf. Rentenbescheide und Unterhaltsfestsetzungen
vorzulegen. Sind diese Bescheide nicht vorhanden, so kann der Nachweis durch andere geeignete
Unterlagen ( z. B. Sozialhilfebescheid, Arbeitslosengeldbescheid, Einkommensbescheinigung der
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers, Bewscheinigung eines Steuerberatungsbüros) geführt werden.
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3. der Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung vermindert sich für jeden vollen Monat um ein Zwölf-
tel des im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32c Abs. 1 Satz 1
HKJGB, soweit ein Kind vorgenannter Altersgruppe in einer Krippengruppe nach § 25 Abs. 2
Nr. 1 HKJGB betreut wird.   

(2) Das Getränke- bzw. Verpflegungsentgelt ist von der Befreiung nach § 3 Absatz 1 dieser Satzung
ausgenommen. 

§ 4 
Gebührenabwicklung 

(1) Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind bis zum 1. eines jeden Monats für den laufenden Monat
an die Gemeindekasse zu zahlen/zu überweisen. 

(2) Die Zahlungspflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder Ausschluß.
Wird das Kind nicht abgemeldet, so sind die Benutzungsgebühren und Entgelte auch dann zu
zahlen, wenn es der Kindertageseinrichtung fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem Monatsende
sind die Benutzungsgebühren und Entgelte bis zum Ende des Monats zu zahlen. 

(3) Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind bei vorübergehender Schließung der
Kindertageseinrichtungen (z.B. Ferien, Feiertage) weiterzuzahlen. 

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kindertageseinrichtung über einen
Zeitraum von mehr als einem Monat nicht besuchen, entfällt die Gebührenentrichtung für den Krank-
heitszeitraum. 

(5) Über Stundung, Niederschlagung und Erlaß entscheidet der Gemeindevorstand nach den jeweils-
geltenden Vorschriften. Rückbuchungsgebühren bei nichtausreichender Deckung des Kontos ge-
hen zu Lasten der Erziehungsberechtigten. 

§ 5  
Übernahme der Benutzungsgebühren 

 
(1) In wirtschaftlichen oder erzieherischen Notfällen kann die Übernahme der Benutzungsgebühren

beim zuständigen Kreisjugendamt beantragt werden. 

(2) Bis zu einer vollständigen oder teilweisen Übernahme der Benutzungsgebühr durch das Jugendamt
des Rheingau-Taunus-Kreises ist diese zunächst in voller Höhe zu entrichten. Überzahlte Beträge
im Falle einer Kostenübernahme durch das Jugendamt des Rheingau-Taunus-Kreises werden er-
stattet. 

 
(3) Die in § 2 dieser Satzung festgelegte Benutzungsgebühr für Kinder vom vollendeten ersten bis zum

vollendeten dritten Lebensjahr (U3) kann auf Antrag ermäßigt werden. Die Betreuungsgebühr ermä-
ßigt sich bei einem monatlichen Familienbruttoeinkommen wie folgt: 

 
- Familienbruttoeinkommen < 3.000,00 Euro:  

Reduktion um 30% der Benutzungsgebühr entsprechend der Betreuungszeit 
- Familienbruttoeinkommen 3.000,00  4.500,00 Euro: 

Reduktion um 15% der Benutzungsgebühr entsprechend der Betreuungszeit 

(4) Das monatliche Familienbruttoeinkommen im Sinne des Abs. 3 ist das durch zwölf geteilte Brutto-
jahreseinkommen des vorangegangenen Kalenderjahres alles Familienmitglieder. Ein Ausgleich mit
Verlusten ist nicht zulässig. 

(5) Zum Nachweis des Einkommens sind der entsprechende Einkommensteuerbescheid bzw. der Be-
scheid über den Lohnsteuerjahresausgleich und ggf. Rentenbescheide und Unterhaltsfestsetzungen
vorzulegen. Sind diese Bescheide nicht vorhanden, so kann der Nachweis durch andere geeignete
Unterlagen ( z. B. Sozialhilfebescheid, Arbeitslosengeldbescheid, Einkommensbescheinigung der
Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers, Bewscheinigung eines Steuerberatungsbüros) geführt werden.

(6) Eine Reduzierung der Benutzungsgebühren ist durch Antrg an den Gemeindevorstand der Ge-
meinde Hohenstein, Schwalbacher Straße 1, 65329 Hohenstein zu richten. 

§ 6 
Verfahren bei Nichtzahlung 

Rückständige Benutzungsgebühren und Entgelte werden im Verwaltungszwangsverfahren beigetrie-
ben 

§ 7 
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt am 01.08.2023 in Kraft und ersetzt die bisherige Satzung. 

Hohenstein, den 22. Mai 2023      Der Gemeindevorstand 
        der Gemeinde Hohenstein 

          B a u e r 
Bürgermeister 

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 

 ■ Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und Schöffen 
der Gemeinde Hohenstein für die Amtszeit vom 01.01.2024 bis 31.12.2028

Die Gemeindevertretung hat in der Sitzung am 15. Mai 2023 den 
Beschluss über die Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffinnen und 
Schöffen für das Landgericht Wiesbaden und das Amtsgericht 
Bad Schwalbach gefasst.

Die Liste liegt gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz 
(GVG) in der Zeit vom 22. - 30. Mai 2023 zu jedermanns Einsicht 
an folgendem Ort aus:

Rathaus der Gemeinde Hohenstein, Schwalbacher Straße 1, 
65329 Hohenstein, Bürgerbüro, während den Öffnungszeiten.
Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen einer 
Woche nach Schluss der Auslegung schriftlich oder zu Protokoll 
ein begründeter Einspruch erhoben werden.

Der Gemeindevorstandder Gemeinde Hohenstein
Daniel Bauer, Bürgermeister
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 » Wir gratulieren
Breithardt
Adelheid Wittlich, Glockengasse 13 
zum 80. Geburtstag am 02. Juni
Holzhausen über Aar
Helga Obst, Vombachstraße 13 
zum 80. Geburtstag am 02. Juni
Steckenroth
Helmut Beisiegel, Brunnenstraße 12 
zum 90. Geburtstag am 03. Juni

 » Unsere Jubilare
 ■ Marla und Manfred Greiser (Born) 
feierten Goldene Hochzeit

Beigeordnete Regina Machts und Ortsvorsteherin Barbara Wieder 
überbrachten dem Jubelpaar Marla und Manfred Greiser am 17. Mai 
die Glückwünsche des Ministerpräsidenten, des Landrats und der 
Gemeinde Hohenstein zur Goldenen Hochzeit.

 » Aus den Kindertages-
stätten

 ■ Kindertagesstätten-Anmeldung
Zur Ermittlung der Belegungszahlen in unseren Kindertagesstätten 
und zur besseren Planung bitten wir alle Eltern, die beabsichti-
gen, ihr Kind in einer Einrichtung der Gemeinde Hohenstein an-
zumelden, den Neuaufnahmeantrag bereits jetzt zu stellen.
Die Antragsformulare erhalten Sie in den Kindertageseinrichtun-
gen oder direkt bei der Gemeindeverwaltung, Frau Ilona Quint, Tel. 
06120/2937 oder E-Mail: ilona.quint@hohenstein-hessen.de

 ■ Schließzeiten Kitas
Die Tageseinrichtungen für Kinder der Gemeinde Hohenstein sind 
innerhalb der vom Land Hessen festgesetzten Schulferien voraus-
sichtlich wie folgt geschlossen:

Kindertagesstätte Breithardt/Steckenroth
Sommer 14.08. bis 04.09.2023
Weihnachten 2023 27.12. bis 02.01.2024

Kindertagesstätte Burg-Hohenstein
Sommer 14.08. bis 04.09.2023
Weihnachten 2023 22.12. bis 02.01.2024

Kindertagesstätte Holzhausen
Sommer 21.07. bis 11.08.2023
Weihnachten 2023 22.12. bis 29.12.2023

Kindertagesstätte Strinz-Margarethä
Sommer 24.07. bis 14.08.2023
Weihnachten 2023 22.12. bis 29.12.2023

Kindertagesstätte Born
Sommer 21.07. bis 11.08.2023
Weihnachten 2023 22.12. bis 29.12.2023

 » Vereine und Verbände
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deckt.
Der Kurs bringt Kindern Yoga und Entspannungstechniken wie 
z.B. Autogenes Training auf spielerische Weise näher. Körperemp-
findungen und Sinneswahrnehmungen werden geschult und eine 
angenehme Entspannung kann eigenständig erzeugt werden. Eine 
spannende und gleichzeitig entspannte Reise für alle Entdecker. Der 
4-er-Kurs beginnt am 15.06. um 16.30 Uhr in den Kneipp-Räumen 
in Bad Schwalbach. Info und Anmeldung bei Sabrina Gruszka unter 
Tel. 0152/24817432 oder info@sabrina-gruszka.de

Line Dance immer Montags
Eine muntere Gruppe Tanzbegeisteter trifft sich montags mit An-
fängern um 19.00 Uhr und Fortgeschrittenen um 20.00 Uhr in der 
Grundschule Kemeler Heide in der kleinen Gymnastikhalle in der Dr. 
Karl-Hermann-May-Straße 2 im EG. Anmeldung und Info bei Gerlin-
de Kejwal unter 0152/55713134.

Was wächst im meinem Garten?
Wollten Sie auch immer schon mal wissen, was in Ihrem Garten 
so an Wildkräutern wächst und was man damit machen kann? Wir 
kommen zu Ihnen nach Hause und gehen gemeinsam durch Ihren 
Garten und schauen, was da so wächst. Auf Wunsch gibt es Rezep-
te zur Verarbeitung der Wildkräuter und eine Bücherliste, um selbst 
noch mal nachzuschauen, was da so alles wächst.Termine auf An-
frage von April bis Oktober bei Christine Ott, Tel. 06124/722429.

Die kompletten Kursausschreibungen sowie weitere Angebote finden 
Sie im Kalendarium unter www.kneipp-verein-bad-schwalbach.de
Das Kneipptelefon erreichen Sie unter 06124/722429.

 ■ LandFrauen Breithardt e.V.

Breithardter LandFrauen bei „Fahr zur Aar“
Am Pfingstsonntag, 28. Mai von 10.00 - 18.00 
Uhr werden die Landfrauen wieder mit einem 
Stand vertreten sein. An der B 54 Abfahrt Ho-
henstein/L 3274 werden selbstgebackene Ku-
chen mit Kaffee, Getränke und Grillwurst mit 
Brötchen angeboten.

 ■ GSV 1907 e.V. Born

Jahreshauptversammlung GSV 1907 e.V. Born
Am 28. April begrüßte der Vorstand des GSV Born 
die anwesenden Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung im Bürgerhaus.
Nach einer Schweigeminute, in der den verstor-
benen Mitgliedern gedacht wurde, wurden die de-
taillierten Berichte des 1. Vorsitzenden sowie der 
Abteilungen verlesen.
Walter Weimer, als Beisitzer des Kassierers Chris-

toph Ehrfurt, präsentierte den Jahresbericht zur Kasse. Die Kassen-
prüfer berichteten von einer einwandfrei geführten Kasse, so dass 
der Vorstand auf Antrag der Kassenprüfer entlastet wurde.

Weitere Punkte waren die Neuwahl des Vorstandes/Bestätigung der 
Abteilungsleitungen.
Der neue Vorstand konnte wie folgt vollständig besetzt werden:
1. Vorsitzender: Bernd Hiller
2. Vorsitzender: Michael Wenzel
Kassierer: Walter Weimer
Schriftführer: Claudia Hiller
Jugendwart: Stephan Boecker
Sportwart: Jürgen Dengel
Abteilungsleitung Gesang: Heike Baum
Abteilungsleitung Gymnastik: Renate Enders

 ■ Alzheimer Gesellschaft Rheingau-Taunus e.V. 
Hilfe zur Selbsthilfe Demenz

Gesprächskreise bei Demenz
Für Dienstag, 06. Juni lädt die Alzheimer 
Gesellschaft Rheingau-Taunus wieder zu 
einem Gesprächskreis für Angehörige von 

Menschen mit Demenz ins Familienzentrum MüZe Taunusstein, 
Scheidertalstr. 27 ein. Das Treffen findet von 18.00 - 19.30 Uhr statt. 
Die Teilnahme ist kostenlos, eine Mitgliedschaft im Verein wird nicht 
vorausgesetzt.
Im Gesprächskreis lassen sich Fragen zum Umgang mit Demenz 
klären und wo man Hilfe bekommt. Gut tut aber auch, über die gro-
ße emotionale Herausforderung sprechen zu können, die die Be-
gleitung eines Menschen mit Demenz oft mit sich bringt. Und das 
betrifft nicht nur pflegende Angehörige, sondern auch solche, deren 
Familienmitglied bereits in einer stationären Einrichtung lebt. Trotz 
der Schwere des Themas gibt es auch viele schöne Momente wäh-
rend der Zusammenkünfte. Die Gesprächskreise werden von Mode-
ratorinnen mit unterschiedlichen beruflichen Hintergründen geleitet. 
Sie verfügen außerdem über persönliche Erfahrungen in der Beglei-
tung von Menschen mit Demenz. Wer nicht an einem Gesprächs-
kreis teilnehmen kann oder möchte, kann auch eine telefonische 
Beratung in Anspruch nehmen.
Kontakt 06124/7254027, info@alzheimer-rheingau-taunus.de

 ■ Kneipp-Verein Bad Schwalbach/ 
Rheingau-Taunus e.V.

Angebote des Kneipp-Vereins Bad Schwal-
bach/Rheingau-Taunus e.V.

Aquafitness im Thermalfreibad Schlangenbad
Das sanfte und gelenkschonende Programm für 
den ganzen Körper, das Elemente aus Wasser-

gymnastik, Aerobic und Aquajogging verbindet, kann man beim 
Kneipp-Kurs erleben. Die Dehn- und Kräftigungsübungen haben 
eine gesundheitsfördernde Wirkung, wobei Gelenke und Wirbelsäu-
le gezielt entlastet werden. Mit viel Spaß stärken Sie die Muskulatur 
und die körperliche Ausdauer. Bitte eigene Schwimmnudel mitbrin-
gen ins Thermalfreibad Schlangenbad, Nassauer Allee.
Beginn ist jeweils donnerstags ab 01.06. um 08.00 und 18.00 Uhr 
- ausser an Feiertagen -, die Kurseinheit beträgt 45 Minuten. Die 
Gebühr von 10,00 € (Nichtmitglieder) und 8,00 € (Mitglieder) ist vor 
Ort bar zu zahlen. Bei Starkregen oder Gewitter fallen die Kurse aus. 
Bitte eine eigene Schwimmnudel mitbringen.
Lydia Kretschmer, Aquafitness-Trainerin und Lehrerin der Sportwis-
senschaften freut sich auf Anmeldungen unter lydiakretschmer@
hotmail.de

Wanderung zum Alteburger Markt
Start ist am 01.06. um 08.00 Uhr in Idstein-Dasbach am Dorfge-
meinschaftshaus. Anmeldung und weitere Infos bei Erlebniswander-
leiter Andreas Ott unter Tel. 06124/722429 oder info@kneipp-verein-
bad-schwalbach.de

Gemeinsam wieder aktiv
Das nächste Treffen findet am 02. Juni um 13.00 Uhr in den Kneipp-
Räumen statt. Der Nachmittag steht unter dem Motto „Denken und 
Bewegen“ und endet um 15.30 Uhr. Weitere Teilnehmer sind gern 
gesehen. Das Hohensteiner Busje sorgt für den kostenfreien Trans-
port. Anmeldungen unter 06124/722429.

Aqua-Training mit Katrin Hausmann
Am 15.06. starten um 19.00 und 19.30 Uhr weitere Aqua-Kurse in 
der Aeskulaptherme in Schlangenbad. Infos und Anmeldung unter 
jambo.hausmann@t-online.de
Bitte eigene Schwimmnudel mitbringen.

Klangmeditation in Idstein
Lassen Sie es erst gar nicht zum Burnout kommen, tun Sie sich was 
Gutes, tauchen Sie ein in die sphärischen Klänge der Klangschalen 
und Gongs am 13.06., 18.30 Uhr im Gesundheitsquartier, Egerland-
straße 15. Anmeldung bei Christine Ott, Tel. 06126/5097394.

Yogareise durch die Jahreszeiten - Angebot für Kinder im Alter 
von 7 - 10 Jahre
Wohltuende Bewegungsspiele und entspannende Atem- und Kör-
perübungen begleiten durch die Jahreszeiten.
Der Frühling bringt Blumen, der Sommer den Klee, der Herbst bringt 
die Trauben, der Winter den Schnee - der Jahreskreis wird neu ent-
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Auf Antrag des Vorstandsmitglieds Walter Weimer wurde nach ein-
stimmiger Abstimmung posthum Wolfgang Baum zum Ehrenmit-
glied ernannt. 
Wolfgang Baum war nahezu 60 Jahre Mitglied des GSV.
Er war im Hintergrund für die Außendarstellung des Vereins im Inter-
net zuständig und hat die Webseite des Vereins seit Beginn auf eige-
ne Kosten unterhalten und gepflegt.
Der Vorstand bedankt sich bei allen anwesenden Mitgliedern für das 
zahlreiche erscheinen und freut sich auf die weitere aktive Zusam-
menarbeit.

Christoph Ehrfurt wurde für die Mitarbeit im Vorstand als Kassie-
rer gedankt und verabschiedet. Ein besonderer Dank ging an Karl-
Heinz Enders als scheidenden 2. Vorsitzenden.
Im Namen des gesamten Vorstands und aller Mitglieder bedankte 
sich der 1. Vorsitzende, Bernd Hiller, herzlich bei Herrn Enders für 
den außerordentlichen Einsatz beim GSV. 
Als Ehrenvorsitzender hatte er kurzzeitig die Position des 2. Vorsit-
zenden übernommen und damit die vorläufige Zukunft des Vereins 
gesichert. Die Wahl zum Ehrenvorsitzenden vor einigen Jahren war 
absolut verdient, da ihm das Wohl des Vereins schon immer beson-
ders am Herzen gelegen hat.

 » Kirchliche Nachrichten

 ■ Katholische Pfarrei Heilige Familie Untertaunus

Kirchort St. Klemens Maria Hofbauer
Kontakt und Auskunft
Tel. 06124/72370
E-Mail: pfarrei@heiligefamilie.info
Homepage: www.heiligefamilie.net
Gottesdienste in St. Klemens-Maria-Hofbauer in Breithardt

Sonntag, 28. Mai - Pfingstsonntag
11.00 Uhr Wort-Gottes-Feier

Montag, 29. Mai - Pfingstmontag 
10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Herz-Jesu-
 Kapelle in Burg-Hohenstein

Sonntag, 04. Juni 
11.30 Uhr Heilige Messe - Feier der Erstkommunion

Erstkommunionfeier am 04. Juni um 11.00 Uhr
Endlich ist es so weit: Die acht Hohensteiner Mädchen, die sich seit 
dem letzten Herbst auf diesen Tag vorbereiten, feiern ihre erste hei-
lige Kommunion, und endlich auch wieder in unserer Kirche, wie es 
bis 2019 üblich und seit 2020 leider nicht mehr möglich war.
Herzlich laden wir zu dieser Feier auch Familien mit jüngeren Kin-
dern ein, denn es ist ein großes Fest für die ganze Gemeinde, und 

drei Jahre lang haben die Familien aus Pandemie-Gründen weitge-
hend unter sich gefeiert. 
Nur eine Bank pro Familie wird reserviert, und wir haben auch noch 
Platz für drei zusätzliche Bänke und für Sitzkisten für Kinder.
Pfingstmontag, 29. Mai, um 10.00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst
Herzliche Einladung zum ersten ökumenischen Gottesdienst in der 
Herz-Jesu-Kapelle in Burg-Hohenstein seit 2018! Wir möchten gerne 
an die Tradition der Zeit vor der Pandemie anknüpfen und gemeinsam 
feiern, dass Gottes Geist uns allen gegeben ist. Feiern wir gemeinsam 
auch das Ende der Einschränkungen und Vorschriften, und bleiben 
wir im Anschluss noch bei einer Tasse Tee oder Kaffee zusammen!
Kuchen dürfen wieder mitgebracht werden, bitte Bescheid sagen!

 ■ Ev. Kirchengemeinde Breithardt, Steckenroth 
und Burg-Hohenstein

Liebe Hohensteiner*innen,
wir freuen uns, wenn Ihnen unsere Gottesdienste und Veranstaltun-
gen zusagen. Kommen Sie gerne auch mit Wünschen und Anregun-
gen auf uns zu!
Weitere Informationen und Einladungen finden Sie auf unserer Web-
seite: https://kirchengemeinde-hohenstein.ekhn.de
Unsere nächsten Termine:

Pfingstmontag, 29.05.
10.00 Uhr Burg-Hohenstein ökum. GD im Tal
Sonntag, 04.06.
09.30 Uhr Steckenroth Gottesdienst mit Abendmahl
11.00 Uhr Breithardt Gottesdienst mit Abendmahl

Wir verstehen uns als eine Gemeinschaft. Bitte fühlen Sie sich daher 
immer zu allen Gottesdiensten und Veranstaltungen herzlich einge-
laden, egal, in welchem Ort diese stattfinden!
Das Gemeindebüro (Breithardt, Langgasse 41 - in der Naspa-Filia-
le) ist dienstags von 09.00 - 12.00 Uhr und mittwochs von 17.30 
- 19.00 Uhr geöffnet. Außerdem telefonisch (06120/3566) und per 
E-Mail (kirchengemeinde.hohenstein@ekhn.de) erreichbar. Pfarrerin 
Jessica Hamm erreichen Sie telefonisch (0173/1832614) und per E-
Mail (jessica.hamm@ekhn.de).
Wir freuen uns auf Sie und wünschen eine schöne Frühlingszeit!

Ihre Kirchenvorstände Breithardt, Burg-Hohenstein und Steckenroth

 ■ Ev. Kirchengemeinde Holzhausen über Aar

Gottesdienste

Freitag, 26.05. 
8.00 Uhr Friedensgebet

Pfingstsonntag, 28.05. 
10.00 Uhr Gottesdienst mit Heiligem Abendmahl und Ein-
 führung von Heike Ulges ins Küsteramt mit Pfarrerin 
 Petra Dobrzinski, anschließend Kirchkaffee.

Pfingstmontag, 29.05. 
18.00 Uhr Abendgottesdienst mit Heiligem Abendmahl 
 mit Pfarrerin Petra Dobrzinski in Michelbach

Samstag, 03.06. 
11.00 Uhr Kindergottesdienst

Sonntag, 04.06. 
10.45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrerin Petra Dobrzinski, 
 anschließend Kirchkaffee
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Unsere Andachten
Video -Andacht
Unsere nächste Video-Andacht sehen Sie am 18. Juni auf unse-
rem Youtube-Kanal „Kirche Strinz Niederlibbach“.
Telefonandacht
Bei Anruf Andacht: An jedem Mittwoch neu wird eine Telefonan-
dacht von Pfarrer Dr. Noack zu hören sein, wenn Sie die Telefon-
nummer 06128/9792914 wählen. Probieren Sie es zu den Kosten 
eines Ortsgesprächs aus!

Öffnungszeiten des Pfarrbüros
Frau Hellweg im Gemeindebüro erreichen Sie zu den Bürozeiten 
montags und donnerstags jeweils von 15.00 - 17.00 Uhr.
Tel. des Pfarrbüros: 06128/1364 E-Mail: kirchengemeinde.strinz-
margarethae@ekhn.de
Pfarrer Stefan Rexroth erreichen Sie unter der 
Telefonnummer 0163/9625903, 
E-Mail: stefan.rexroth@ekhn.de
Pfarrer Dr. Jürgen Noack erreichen Sie unter: 06128/1364 oder per 
E-Mail: juergen.noack@ekhn.de

 ■ Ev. Kirchengemeinde Hennethal/Panrod

Pfingstsonntag, 28. Mai
10.00 Uhr in Panrod, Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Rexroth
Pfingstmontag, 29. Mai 
10.00 Uhr in Hennethal, Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Rexroth
Sonntag, 04. Juni 
11.00 Uhr in Hennethal, Gottesdienst mit Petra Szameit

Pfarrer Stefan Rexroth
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Tel. 0163/9629503
Evangelisches Gemeindebüro: Lindenweg 10,
65326 Aarbergen-Panrod
Bürozeit: dienstags von 09.00 - 11.00 Uhr
Tel. 06120/9189752
E-Mail: kirchengemeinde.panrod-hennethal@ekhn.de

An(ge)dacht
Pfingsten, eines der drei großen christlichen Feste. An Pfingsten 
feiern wir ein Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Wir feiern, 
dass er uns seinen Heiligen Geist gesandt hat, damit wir mit ihm 
direkt, über unsere Gedanken, unsere Gebete und mit unserem 
Herzen in Verbindung sein können. Wir benötigen dafür keine be-
stimmten Orte oder Rituale. Egal, wo wir uns auch befinden, was 
wir gerade tun, sein Geist verbindet uns mit ihm. Durch seinen 
Geist will er uns dazu inspirieren, das Gute zu suchen und das 
Böse zu meiden. Sein Geist bringt in uns das Beste hervor, wenn 
wir uns ihm öffnen. Paulus nennt das die Frucht des Geistes. 
„Der Geist dagegen bringt als Frucht: Liebe, Freude und Frie-
den, Geduld, Güte und Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit und 
Selbstbeherrschung.“ Galater 5, 22+23 Die Liste der positiven 
Wirkung des Geistes liest sich wunderbar. Wenn wir den Geist 
Gottes in uns aufnehmen, können diese Früchte in uns wachsen. 
Das geschieht nicht über Nacht, sondern braucht Zeit. 

Es geschieht auch nicht automa-
tisch, sondern benötigt unsere Be-
reitschaft, dem Geist Gottes in uns 
Raum zu schenken. 
Der Heilige Geist ist Gottes Angebot 
an uns. Ob wir es annehmen, und 
ihm unsere Herzen öffnen, müssen 
wir selbst jeden Tag aufs Neue ent-
scheiden. Gott nötigt uns nicht, er 
zwingt uns nicht, die Beziehung zu 
Gott basiert auf Freiwilligkeit. Wir 
haben die Wahl, welcher Geist in uns 
wehen soll. Pfingsten ist eine gute 
Gelegenheit, sich dessen wieder be-
wusst zu werden. Ich wünsche allen, 
dass der Geist Gottes bei Ihnen ein-
zieht und ein gesegnetes Pfingsten!

Ihr Pfarrer Stefan Rexroth

Friedensläuten - die Glocken der evang. Kirchengemeinden Aar-
bergen-Michelbach und Holzhausen ü. Aar läuten auch weiterhin 
täglich um 12.00 Uhr und laden Sie ein, innezuhalten und für den 
Frieden zu beten.
Termine:
Sprechstunde der Psychosozialen Kontakt- und Beratungsstelle 
des Diakonischen Werkes im Gruppenraum der Ev. Kirche Michel-
bach:
telefonische Terminvereinbarung mit Frau Ambrosius, Tel. 
0160/92715984.
Ev. Pfarramt, Hauptstraße 56, 
65326 Aarbergen-Michelbach
Pfarrerin Petra Dobrzinski
Tel. 06120/4097973, E-Mail: petra.dobrzinski@ekhn.de
Ev. Gemeindebüro, Kirchstraße 4b, 
65326 Aarbergen-Michelbach
Gemeindesekretärin Simone Moser
dienstags und donnerstags von 09.00 - 11.00 Uhr und freitags von 
16.00 - 18.00 Uhr.
Tel. 06120/3563, E-Mail: kirchengemeinde.michelbach@ekhn.de

 ■ Ev. Kirchengemende Born-Watzhahn

Pfingstsonntag, 28. Mai
10.00 Uhr Abendmahlgottesdienst mit Pfarrerin Klingelhöfer 
 und dem Borner Kirchenchor.

 ■ Evangelisches Kirchspiel Strinz-Margarethä, 
Niederlibbach, Oberlibbach und Hambach

Unsere Gottesdienste:
Pfingstsonntag, 28. Mai 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Strinz-Margarethä

Pfingstmontag, 29. Mai 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Niederlibbach
Sonntag, 04. Juni 
10.00 Uhr Gottesdienst in der Kirche Strinz-Margarethä
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 » Rheingau-Taunus-Kreis

 ■ „Moin Hamburg“

Fahrt mit dem Jugendbildungswerk Rheingau-Taunus-Kreis

Teilnehmer und Teilnehmerinnen im Hamburger Hafen.

Unter dem Motto „Moin Hamburg“ stand die erste Fahrt des Ju-
gendbildungswerkes Rheingau-Taunus-Kreis vom 17. - 21.04., an 
der 30 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren aus dem gesamten 
Kreisgebiet teilgenommen haben.
Direkt nach der Ankunft wurden die Gruppe beim abendlichen 
Stadtrundgang vom Guide passend zum Motto mit „Moin“ begrüßt. 
Vom Rathaus, vorbei an Elbe und Alster und durch die Speicherstadt 
ging der Rundgang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Bei ei-
nem aktiven City Game wurden auch die Reeperbahn und St. Pauli 
erkundet. Was bei einem Besuch in Hamburg natürlich nicht fehlen 
darf, ist eine Hafenrundfahrt, um weitere Highlights der Stadt auch 
vom Wasser aus bewundern zu können, und der Blick auf den Hafen 
von der Plaza der Elbphilharmonie aus. Ein Spaziergang durch den 
Elbtunnel führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die andere 
Uferseite. Neben Sightseeing und Besuchen im Dungeon, Museum 
BallinStadt und dem Miniatur Wunderland blieb Zeit, um Hamburg 
auch kulinarisch zu entdecken. Die Fischbrötchen dort sind schließ-
lich legendär. Der Höhepunkt und Abschluss dieser Reise war der 
Besuch des Musicals „Harry Potter und das verwunschene Kind“.
Das Jugendbildungswerk bietet in diesem Jahr noch weitere inte-
ressante Reisen an. Aktuell sind noch Plätze für die Kanutour 
vom 02. bis zum 03. August und für die Gamescom vom 23. bis 
zum 25. August frei. Außerdem werden Tagesausflüge zu Ausstel-
lung „Körperwelten“, zum Lama-Trekking, zum ZDF in Mainz oder 
zur Kletterhalle angeboten. Als Familienausflug kann der Besuch 
des Musicals „Robin Hood“ gebucht werden. Weitere Informationen 
unter jugendbildungswerk@rheingau-taunus.de oder auf der Home-
page des Rheingau-Taunus-Kreises.

 ■ Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-
Taunus-Kreis

Gut besuchte Demokratiekonferenz thematisiert Jugendpartizi-
pation im Rheingau-Taunus-Kreis
Was bewegt die Jugendlichen im Rheingau-Taunus Kreis? Welche 
Ideen haben sie für unsere Region? In welchen Bereichen möchten 
sie sich einbringen und mitbestimmen und wie kann das gelingen? 
Etwa 80 Teilnehmende - darunter zahlreiche Jugendliche - fanden 
sich vergangene Woche im Alleesaalgebäude in Bad Schwalbach 

 » Aus unseren Nachbar-
kommunen

 » Sozial- und Pflege-
dienste

 ■ Diakoniestation Krankenpflegestation 
Aarbergen-Hohenstein,  
Holzhausen über Aar

Die Diakoniestation/Krankenpflegestation Aarbergen-Hohenstein 
versorgt pflegebedürftige Menschen in allen 13 Ortsteilen von Ho-
henstein und Aarbergen. 
Kompetente Pflegekräfte stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur 
Seite, damit Sie Ihr Zuhause so lange und so selbständig wie mög-
lich genießen können. 
Zusätzlich unterstützen wir pflegende Angehörige mit qualifizierten 
Beratungs- und Schulungsangeboten und bieten vielfältige Entlas-
tungsmöglichkeiten.
Rufen Sie uns an - wir sind für Sie da!
Das Büro in Hohenstein-Holzhausen über Aar, 
Strinzer Weg 1a, 
ist montags bis freitags 
von 08.00 - 13.00 Uhr besetzt.
Telefon: 06120/3656
Fax: 06120/6451
E-Mail: ev.krankenpflegestation.aarbergen@ekhn-net.de
www.Krankenpflege-Aarbergen-Hohenstein.de
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jekte umsetzen oder Projekte von und mit Jugendlichen finanziell 
unterstützen.
Im Verlauf des Nachmittags erhielten die Teilnehmenden Gelegen-
heit, sich in Workshops intensiver mit unterschiedlichen Aspek-
ten von Jugendpartizipation auseinanderzusetzen. „Reden ist gut 
- Handeln ist besser“ lautete der Titel eines Workshops, der von 
culture on the road, der Bildungsinitiative des Archivs für Jugend-
kulturen in Berlin, sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene 
angeboten wurde. Ausgehend von den Wünschen und Ideen der 
Teilnehmenden wurden im Rahmen dieses Workshops Möglichkei-
ten zu deren Umsetzung erläutert und diskutiert. Wie antidemokra-
tischen Positionen im Alltag begegnet werden kann, diskutierten 
die Teilnehmenden des durch die Bildungsinitiative UN/GLEICH 
konzipierten Workshops „Deine Stimme für Demokratie“. Der Frage, 
welche Rechte Kinder und Jugendliche haben, wie diese im Schul-
alltag umgesetzt werden und welche Einflussmöglichkeiten Kinder 
und Jugendliche in diesem Zusammenhang haben, gingen die Teil-
nehmenden des Workshops „Mensch, Du hast Rechte(e)!“ unter der 
Leitung von Bildungsreferentin Aylin Kortel nach.
„Wir freuen uns, dass wir so viele Menschen aus unterschiedlichen 
Bereichen des Kreisgebietes erreichen und miteinander ins Ge-
spräch bringen konnten“, so Christina Sause vom federführenden 
Amt der Partnerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis. 
Ihre Kollegin Yasmin Zengerle von der bei der AWO Rheingau-
Taunus Soziale Arbeit gGmbH angesiedelten Koordinierungs- und 
Fachstelle ergänzt: „Die hohe Resonanz auf die heutige Veranstal-
tung zeigt, dass das Thema Jugendpartizipation eine hohe Rele-
vanz und Aktualität aufweist. Unser Ziel war es, Jugendliche und die 
Menschen in ihrem Umfeld für das Recht auf Partizipation Heran-
wachsender zu sensibilisieren und den Diskurs voranzutreiben und 
sind optimistisch, dass dies gelungen ist“.
Die Veranstaltung wurde organisiert und gefördert von der Part-
nerschaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis im Rahmen 
des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ und des Landespro-
gramms „Hessen für Demokratie und gegen Extremismus. Inner-
halb der durch den Rheingau-Taunus-Kreis als federführendem Amt 
und der Koordinierungs- und Fachstelle der AWO Rheingau-Taunus 
Soziale Arbeit organisierten Partnerschaft für Demokratie engagie-
ren sich zahlreiche Akteurinnen und Akteure, Initiativen und Vereine 
aus unterschiedlichsten Bereichen im gesamten Kreisgebiet. Infor-
mationen zu Projekten und Fördermöglichkeiten der Partnerschaft 
für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis und des zugehörigen Ju-
gendforums erhalten Interessierte unter: www.demokratieleben-rtk.
de oder demokratie@awo-rtk.de.

ein, um diese Fragen im Rahmen der Demokratiekonferenz „Misch 
mit! Jugendpartizipation im RTK“ zu diskutieren. Dazu hatten die 
Organisatoren und Organisatorinnen der hiesigen Partnerschaft für 
Demokratie neben unterschiedlichen Workshops auch einen Par-
cours mit vielfältigen Fragen zu Themen und Wünschen der Heran-
wachsenden auf die Beine gestellt.

Frank Kilian begrüßt die 
Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Demo-
kratiekonferenz.

Eröffnet wurde die Ver-
anstaltung durch Land-
rat Frank Kilian, welcher 
sich als Jugenddezer-
nent und Vorsitzender 
des Begleitausschusses 
der Partnerschaft für 
Demokratie im Rhein-
gau-Taunus-Kreis seit 
vielen Jahren aktiv für 
die Beteiligung von Kin-

dern und Jugendlichen an politischen Entscheidungsprozessen ein-
setzt. In seiner Eröffnungsrede unterstrich Kilian den Stellenwert von 
Jugendpartizipation für den Fortbestand und die Zukunftsfähigkeit 
der Demokratie. Oftmals sei jungen Menschen in der Vergangen-
heit eine geringe Partizipationsbereitschaft unterstellt worden ohne 
dabei zu berücksichtigen, in welchen Bereichen diese sich bereits 
engagieren. Gleichzeitig sähen Jugendliche ihre Interessen in der 
Politik aktuellen Jugendstudien zufolge nicht immer ausreichend re-
präsentiert. „Partizipation beginnt im Alltag. Es ist wichtig, Jugend-
liche genau dort anzuhören und zu beteiligen, wo es für sie selbst 
von Relevanz ist“, betonte Landrat Kilian.

Haben die Veranstaltung rund um die Demokratiekonferenz orga-
nisiert (v.l.n.r.): Yasmin Zengerle von der bei der AWO Rheingau-
Taunus Soziale Arbeit gGmbH angesiedelten Koordinierungs- und 
Fachstelle, Christina Sause vom federführenden Amt der Partner-
schaft für Demokratie im Rheingau-Taunus-Kreis sowie Simon Jäger 
und Hendrik Heim vom Jugendforum Rheingau-Taunus-Kreis. 

Eine erste Gelegenheit dazu bot ein Parcours. An sechs Stationen 
wurden die Teilnehmenden dazu aufgefordert, in ihrem Alltag rele-
vante Orte, Probleme und eigene Ideen anzusprechen. Ein Angebot, 
das die jungen Besucherinnen und Besucher mit viel Engagement 
nutzten. „Die Vielfalt der angesprochenen Themen und die Kreati-
vität der gesammelten Ideen sind unserer Ansicht nach beeindru-
ckend“, resümieren Christina Sause vom federführenden Amt der 
Partnerschaft für Demokratie und ihre Kollegin Yasmin Zengerle. 
„Diese Ergebnisse zeigen, wie bereichernd es für alle Beteiligten 
sein kann, Jugendliche aktiv in Diskurse einzubeziehen und zu be-
fragen.“
Aktiv in die Planung und Umsetzung der Konferenz eingebunden 
waren die Mitglieder des seit 2019 im Rheingau-Taunus-Kreis etab-
lierten Jugendforums (YoUFO). Dieses bietet jungen Menschen die 
Möglichkeit, sich aktiv für Demokratie, Vielfalt und Toleranz einzu-
setzen und eigene Ideen und Projekte zu realisieren. Simon Jäger 
und Hendrik Heim stellten das Jugendforum, sowie dessen Projekte 
und Fördermöglichkeiten vor. Zur Mitarbeit im Jugendforum sind 
alle jungen Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren aus dem Kreis-
gebiet eingeladen. Mit einem eigenen Budget in Höhe von 14.000 
Euro können die dort engagierten Jugendlichen selbstständig Pro-
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» Notrufe / Bereitschafts-
dienste

Notruf Polizei  ........................................................................... 1 10
Polizeistation Bad Schwalbach  ............................  0 61 24 / 70 78-0
Notruf Feuerwehr  ..................................................................... 1 12
Rettungsdienst / Notarzt  ......................................................... 1 12
Notfallfax (für Gehörlose)  ..................................  0 61 24 / 1 92 22
................................................................................. (auch über 1 12)
Rettungsdienst / Krankentransporte  ................  0 61 24 / 1 92 22
Telefax der Leitstelle  .............................................  0 61 24 / 13 13
Ärztlicher Bereitschaftsdienst  .......................................... 116 117
Dienstzeiten:
montags, dienstags, donnerstags: von 19 bis 7 Uhr
mittwochs, freitags: von 14 bis 7 Uhr
samstags, sonntags, feiertags: von 7 bis 7 Uhr
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst  ............................... 116 117
Zahnärztlicher Notdienst  .................................  01 80 / 5 60 70 11
Tierärztlicher Notdienst  ................................  0 61 24 / 5 10 - 8 70
Apothekennotdienst  .........................................  08 00 / 0 02 28 33
Frauenhaus Bad Schwalbach  ..........................  0 61 24 / 72 92 17
Frauenhaus Wiesbaden  ......................................  06 11 / 80 60 50
Büro für Gleichstellungsfragen  ....................  0 61 24 / 5 10 - 2 54
Pro familia  ............................................................  06 11 / 37 65 16
Weisser Ring  .....................................................  0 18 03 / 34 34 34
Frauen helfen Frauen  ............................................  06 11 / 5 12 12
Frauennotruf Mainz  ............................................  0 61 31 / 1 97 40
Frauennotruf Frankfurt  .........................................  0 69 / 70 94 94
Wildwasser e. V.  ...................................................  06 11 / 80 86 19
Entgiftungszentrale  ............................................  0 61 31 / 1 92 40
Kostenfreie Rufnummern:
Deutscher Kinderschutzbund:
Elterntelefon  .......................................................  08 00 / 1 11 05 50
Kinder- und Jugendtelefon  .................................  08 00 / 1 11 03 33
Telefonseelsorge:
evangelisch  .........................................................  08 00 / 1 11 02 22
katholisch  ...........................................................  08 00 / 1 11 01 11
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Mitteilungsblatt der Gemeinde Hohenstein 
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» Wissenswertes

■ Ausschreibung 
des Hessischen Sozialpreises

Am Dienstag, 09. Mai 2023, startete die Ausschreibung des Hessi-
schen Sozialpreises Die Auszeichnung wird von der Liga der Freien 
Wohlfahrtspfl ege in Hessen e.V. in Kooperation mit LOTTO Hessen 
und dem Hessischen Ministerium für Soziales und Integration ver-
liehen. 
Die Preisträger-Projekte dürfen sich über ein Preisgeld von insge-
samt 30.000 Euro freuen.
„Ein soziales und buntes Hessen ist sowohl der Landesregierung 
als auch mir persönlich ein besonderes Anliegen“, sagt Sozial- und 
Integrationsstaatssekretärin Anne Janz. „Der Hessische Sozialpreis 
stellt in diesem Jahr eine Thematik in den Mittelpunkt, die alle Men-
schen betrifft, die gemeinsam ein respektvolles Zusammenleben 
gestalten wollen. 
In einer von Vielfalt geprägten Gesellschaft wie der unseren müssen 
wir dafür sorgen, dass alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit 
respektiert werden und gleichberechtigt teilhaben können. Daher 
freuen wir uns auf kreative und innovative Bewerbungen motivierter 
Projektträger*innen.“
Liga-Vorstandsvorsitzender Carsten Tag: „Wir suchen in diesem 
Jahr mit dem Motto ‚Wir sind bunt - Projekte für Vielfalt im Zusam-
menleben‘ Projekte in Hessen, die Vielfalt leben und die sich für die 
Stärkung von Gemeinsamkeit, Vertrauen und Zugehörigkeit in der 
Gesellschaft einsetzen. 
Sie schaffen einen Raum, der frei von Vorurteilen ist und in dem alle 
einen gleichberechtigten Platz haben, unabhängig von Alter, ethni-
scher Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher 
Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Welt-
anschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.“
Bewerbungsfrist ist der 09. August.
Alles Weitere unter www.hessischer-sozialpreis.de.

Ihre Onlinedruckerei von 
LINUS WITTICH Medien 
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Die ganz besondere Art, Freude zu teilen.

Eine Geburtsanzeige.

Anzeige online aufgeben 

anzeigen.wittich.de
Gerne auch telefonisch: 02624 9110
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Wichtige Information für unsere

Leser und Interessenten.

LINUS WITTICH Medien KG - Rheinstraße 41, 56203 Höhr-Grenzhausen

Hohensteiner Blättche.

Anzeigen-Annahmeschluss
beim Verlag Dienstag, 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Redaktions-Annahmeschluss 
beim Verlag/bei der Verwaltung
Montag, 11.30 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung einen Werktag früher

Privat- und Familienanzeigen nimmt entgegen:
Gemeinde Hohenstein - Rathaus
Schwalbacher Straße 1, Tel. 06120 2948
Annahmezeiten: Mo. bis Fr. 8.00 bis 11.30 Uhr

Sie erreichen uns:
Montag bis Donnerstag 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Freitag 8.00 Uhr bis 15.45 Uhr

Telefon-Verzeichnis: 02624 911-
Anzeigenannahme Familienanzeigen Tel. 110
Annahme private Kleinanzeigen Tel. 111
Rechnungserstellung Tel. 211
Redaktionelle Beiträge Tel. 191
Zustellung Tel. 143

E-Mail-Verzeichnis
Anzeigenannahme
anzeigen@wittich-hoehr.de
Rechnungswesen Zustellung
buchhaltung@wittich-hoehr.de zustellung@wittich-hoehr.de

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.Hohensteiner Blättche.

Alle Infos zum Mitteilungsblatt Hohensteiner Blättche unter 
archiv.wittich.de/476

Elke Müller
Verkaufsinnendienst
Tel. 02624 911-207
e.mueller@wittich-hoehr.de

Bärbel Assmus-Bingold
Medienberaterin
Mobil 0171 9116637
b.assmus-bingold@wittich-hoehr.de

Anzeigen online 
selbst gestalten 
& schalten.
So schnell & einfach wie noch nie!

Mit uns erreichen Sie Menschen.

Einfach QR-Code scannen oder
anzeigen.wittich.de aufrufen und 
schon kann es losgehen!

 private & gewerbliche Anzeigen

 zahlreiche Motivvorlagen & 
Gestaltungsmöglichkeiten

 eigene Bilder & Motive hochladen & anpassen

 einfache und übersichtliche Handhabung

 ganz flexibel von zuhause aus 
und mobil von unterwegs

 Anzeigen archivieren und jederzeit
darauf zugreifen

 Zahlung bequem per PayPal, 
Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift

Jetzt auch über Tablet & Smartphone möglich!
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Termin und Beratung nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter 01 60/98 90 69 30  

Inh.: Jutta Wittich · Koblenz-Olper-Straße 30
56170 Bendorf/Sayn

Termin und Beratung nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0

Inh.: Jutta Wittich · 
56170 Bendorf/Sayn

Termin und Beratung nur nach telefonischer 
Vereinbarung unter 0

Inh.: Jutta Wittich · 
56170 Bendorf/Sayn

www.rinis-brautmoden.com

Termin und Beratung nur nach telefonischer 

€ 498,-

 Jedes neue 
Brautkleid

günstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstiggünstig
druckenonline

Jetzt 

Wahnsinn!Diese Preise sind der 

Druckkosten vergleichen und bares Geld sparen!

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Ferienwohnung  „Himmelchen”  im romantischen Ahrweiler

Das Ahrtal erwacht ...
... und wir sind wieder da ! Urlaub im Rotweinparadies Ahrtal

Schön eingerichtete Ferienwohnung (****) in Ahrweiler für 2 - 4  Pers. 
Direkt am Ahr-Rad-Wanderweg und 10 Gehminuten zum mittelalterli-
chen Stadtkern. Ab 49,– € pro Nacht inkl. Nebenkosten, Endreinigung 
und Umsatzsteuer (zzgl. Gästebeitrag der Stadt). 

Einzelunternehmung Karl Heinen · Delderstraße 33
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler · Ortsteil Ahrweiler
Tel.: 02641/36076 oder Mobil: 0160/1714841
Mail: h.pacyna@web.de · Net: www.himmelchen.de
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Anzeige online aufgeben anzeigen.wittich.de

Finden Sie „KLEINES“

nicht in der FERNE.

Finden Sie REGIONAL.

Fahrdienst Köhlert
06120/1066

- Krankenfahrten (alle Kassen)
- Flughafentransfer zum Pauschalpreis
- sonstige Personenbeförderung aller Art

info@fahrdienst-koehlert.de

Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-Bitte beachten Sie beim Ausfüllen dieses Bestellscheins, dass hinter jedem Wort und hinter jedem Satzzei-
chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-chen ein Kästchen als Zwischenraum freibleiben muss. Kürzungen behält sich der Verlag vor. Annahme-
schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.schluss ist jeweils 13.00 Uhr des angegebenen Wochentages.

Rubrik gilt nur für Kleinanzeigen. Nicht für Familienanzeigen (z.B. Danksagungen, Grüße usw.).

Bis 10 mm 
Anzeigenhöhe

9,50 €
inkl. MwSt.

Jede weitere 
Zeile zusätzlich

2,50 €
inkl. MwSt.

SEPA-Lastschrift-Mandat Gläubiger-ID: DE2301200000066873
Ich/wir ermächtige/n die LINUS WITTICH Medien KG, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re-
sultierenden Gesamtbetrags von meinem/unserem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein/
weisen wir unser Kreditinstitut an, die von LINUS WITTICH Medien KG auf mein/unser Konto gezogene Lastschrift 
einzulösen. Die Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.
Hinweis: Ich kann/wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belas-
teten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Ihre hiermit übermittelten Daten werden nur zur Erfüllung des Auftrages verwendet und gem. den gesetzlichen Vorschriften 
gespeichert. Ihre Anzeige ist auch über den Erscheinungstag hinaus in unserem Online-Portal zu finden.

Name/Vorname: Straße/Nr: PLZ/Ort:

Datum/Unterschrift: Telefon: Kreditinstitut:

IBAN:  DE

Coupon senden an: 
LINUS WITTICH Medien KG - Postfach 1451, 56195 Höhr-Grenzhausen oder per Fax: 02624 /911-115 

Rechnung per Mail an:

 Rahmen 3,00 € pro Ausgabe    Farbe 3,00 € pro Ausgabe
 Chiffre 10,00 € bei Zusendung  magenta  gelb  cyan

Zusätzliche Optionen:

, eine einmalige Zahlung in Höhe des aus obigem Auftrag re

Noch einfacher online buchen!anzeigen.wittich.de

Bankverbindung bitte unbedingt angeben.

 Aarbergen (AS Mo.)  Heidenrod (AS Di.)  Katzenelnbogen (AS Mo.)
 Hahnstätten (AS Mo.)  Hünfelden (AS Mo.)
 Hünstetten (AS Mi.)

Hiermit bestelle ich unter Zugrundelegung der geltenden AGB, anzusehen www.wittich.de, in der Ausgabe

Hohenstein die obige Kleinanzeige. (AS = Dienstag – bei Vorverlegung durch Feiertage 1 Tag früher).  

Jede weitere Ausgabe zum halben Preis:

„DIE KLEINEN“
IN IHRER REGION

ab
9,50 €

Kaufe Pelze aller Art, zahle gut

und in bar. Tel.: 0163/4923612

Tapezieren, Anstrich-Arbeiten.

Alexander Koppe, Tel.: 0162/

7005006

Suche Zinn, Bleikristall,

Römergläser, Sammeltassen, alte
Gemälde, Porzellanfiguren, Silber-
besteck, Silbergeschirr, zahle gut
und in bar, Tel.: 0163/4923612

SonStigeS

Wir kaufen Wohnmobile +

Wohnwagen. Tel.: 03944/36160

www.wm-aw.de (Fa.)

Suche Autos aller Art! Alter,
Zustand, TÜV, km egal. Alles
anbieten. Tel.: 0261/20829883

Wir kaufen Autos aller Art, in jd.
Zust. (Unfall/Motorschad.), bar, ser-
iöse Abwickl., Z.E Autoexport. Tel.:
0151/29012954, 0261/39023357

Top-Peugeot-206, 55 kW, grüne
Plak., Benz, Bj.2006, Tüv neu,
160.000 km, Klima, ZV, EFH, Ste-
reo, Alu, M+S, 3-türig, schwarz,
guter Zustand, 2.200 €. KFZ-Suto-
rius, Tel.: 0171/3114259

B a r z a h l u n g !
Wehbi-Automobile

Ankauf aller KFZ + LKW, gebraucht, 
Unfall-/Motorschaden, sofortige 
kostenlose Abholung vor Ort.

Tel.: 06431/72294, 0173/6872197 
E-Mail: grosse-chance@hotmail.de

Top-VW-Golf-Plus „Tour“, 103
kW (Benz.), Bj. 2007, TÜV neu,
163 Tkm, alle Insp., Klima, ZV,
eFH, Parktr., Temp., Alu, ABS,
ESP, 6-Gang, gepfl. Zust., blau-
met., kl. opt. Mängel, 4.500 €.
KFZ-Sutorius, Tel.: 0171/3114259

KFZ-MarKt
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Ein Produkt der LINUS WITTICH Medien Gruppe

	 Arbeit, Ausbildungsplatz 
oder Minijob – alles in 
einem Portal!

 Mobil optimierte Job-Ansicht – 
überall abrufbar, auch unterwegs!

 Doppelte Erfolgschancen 
durch print & net-Kombination

 Einfacher und schneller Bewerbungsprozess

 Bessere Organisationsmöglichkeiten 
dank digitalisierter Bewerbungsunterlagen

JOBS
IN DEINER 
REGION

Arbeit, Ausbildungsplatz 

Mobil optimierte Job-Ansicht – 

JOBSJOBSJOBSJOBSJOBSJOBS Hamburg

Berlin

Magdeburg

Köln

München

Stuttgart

Frankfurt 
am Main

Bremen

Hannover

Dortmund
Leipzig

Nürnberg

Dresden

Jetzt mit interaktiver Karte!

Wir sind ein expandierendes, internationales, mittelständisches 
Unternehmen im Bereich der Leiterplattenherstellung und 
möchten ab sofort folgende Position besetzen:

Elektroniker/-in / Bestücker/-in
(m/w/d)
für unsere Baugruppenfertigung

Ihre Aufgaben:
• Löten von Bauteilen in SMD- und 

THT-Technik unter dem Mikroskop
• Auf- und Abrüsten von Bauteilen
• Bestückung nach Bestückungsplan 

und Stückliste

• Bedienen der Maschinen und Anlagen im Rahmen der Leiter-
plattenbestückung insbesondere Bedienung von Bestückungs-, 
Löt- und Inspektionsanlagen

• Visuelle Kontrolle und Nacharbeiten an elektronischen Bautei-
len/Baugruppen, sowie Qualitätskontrolle der Lötergebnisse

• Datenaufbereitung für Bestückungsautomaten und Selektiv-
wellenlötanlagen

• Grundkenntnisse in Layoutprogrammen (z. B. EAGLE oder TARGET) 
sind von Vorteil

Das zeichnet Sie aus:
• Erfahrung im Bereich SMD-Löten
• Sorgfältiges und präzises Arbeiten
• Ruhiges Händchen und gutes Sehvermögen
• Engagement und Teamgeist
• Zuverlässigkeit

Wir bieten:
eine leistungsgerechte Vergütung sowie einen zukunftssicheren 
Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung möglichst per E-Mail an:
jobs@beta-layout.com
Beta BOARD GmbH Deutschland
Im Aartal 14 • 65326 Aarbergen • Germany
Tel.: 0 61 20 / 90 70 -10
www.beta-layout.com

JOBS IN IHRER 
REGION

Weitere 
Stellen 

finden Sie
online

Recherche für die Bewerbung
Informationen sind Trumpf, 
wenn es um Bewerbungen geht. 
Was sollte recherchiert werden? 
Die richtigen Informationen rund 
um das Unternehmen recher-
chieren. Wie beispielsweise die 
richtigen Ansprechpartner. 
„Sehr geehrte Damen und Her-
ren“ als Anrede im Anschreiben 
ist zwar allgemeingültig und üb-
lich. Deutlich besser ist trotzdem 
die Nennung eines konkreten 

Ansprechpartners. Recherchie-
ren sollte der Bewerber auch 
den Dresscode beim möglichen 
künftigen Arbeitgeber.
Ein sehr wichtiger Punkt im Zu-
sammenhang mit der Recherche 
sind die Bewerberfragen. Im Vor-
stellungsgespräch können die 
Personen punkten, die am Ende 
die richtigen Fragen stellen.
Voraussetzung: Genaue Info über 
das Unternehmen.

Brainteaser im Bewerbungsgespräch
Denksportaufgabe, Fangfrage, 
Gehirnjogging – es gibt viele Be-
griffe, mit denen Brainteaser 
gerne übersetzt werden.
In jedem Fall handelt es sich aber 
um Frage- oder Aufgabenstellun-
gen, die auf den ersten Blick kei-
nen Sinn ergeben und Dich somit 
vor eine Herausforderung stellen. 
Klassische Beispiele sind Fragen, 
wie: Warum sind Kanaldeckel 
rund? Welche Farbe hättest Du, 

wenn Du ein Stift wärst? Wie 
schwer ist Manhattan? Es ist bei-
nahe unmöglich, einen Braintea-
ser im Bewerbungsgespräch vor-
herzusehen. Trotzdem lassen sich 
allgemeine Vorbereitungen treffen, 
um eine solche Situation vorab zu 
üben und dann besser zu meis-
tern, wenn es darauf ankommt.
Im Internet gibt es viele Beispiele 
für beliebte Brainteaser und hilf-
reiche Tipps zu deren Lösung.

Lügen im Bewerbungsgespräch?
Bei einem Bewerbungsgesprä-
chen neigt man zum Übertrei-
ben, Ausschmücken und Deh-
nen der Wahrheit. Das ist nichts 
Ungewöhnliches, so gut wie je-
der tut es. Authentizität sollte 
trotzdem das A und O bleiben, 
auch während man über die ei-
genen Stärken spricht. Etwas 
übertreiben und die Wahrheit ein 
wenig dehnen ist weder gewis-
senlos noch schäbig, es ist evo-
lutionär bedingt, sagen Experten.
Authentizität sichert das Vertrau-
en des Menschen, mit dem man 
interagiert. Und genau deshalb 
ist es nicht empfehlenswert zu 
lügen, wie klein die Lüge auch 
sein mag.„Faking“, wie es mittler-

weile in Fachkreisen genannt 
wird, ist jedoch keine kleine 
Lüge. Dabei geht es mehr dar-
um, einem zukünftigen (potenzi-
ellen) Arbeitgeber verdrehte oder 
sogar falsche Informationen zu 
geben. Trotzdem kann das nur 
auf kurze Sicht funktionieren. Mit 
der Zeit werden all die Sachen, 
die wir zu faken versuchen, ans 
Licht kommen.
Insgesamt lässt sich sagen, 
dass Authentizität bedeutend ist, 
generell und auch in Bewer-
bungsgesprächen. Die Wahrheit 
sollte dafür das Mittel der Wahl 
sein. Diese ein bisschen zu ver-
drehen ist zwar nicht verwerfl ich, 
aber mit Gefahren verbunden.
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Braunheim Immobilien seit 1995
Ihr vertrauensvoller Partner für Ihre Region

Gerne bewerten wir 
Ihre Immobilie kostenfrei.

Telefon (0 61 26) 9 53 12 97
www.braunheim-immobilien.de

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

A&P Gerüstbau GmbH
Hans-Böckler-Straße 32

64521 Groß-Gerau 

FRÜHJAHRSAKTION ZUM FESTPREIS
FASSADENANSTRICH /DACHBESCHICHTUNG

Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Angebot.

- Unsere Kontaktdaten - 
info@apgeruestbau.de

TEL.: 06131 6093465 www.apgeruestbau.de



HOFFEST Pfingsten
28. + 29. Mai 2023 ab 11 Uhr

 So. 18 Uhr Original Mühlbachtaler
 Mo. 13 Uhr Meilinger Musikanten

- Strohburg - Planwagen - Fahrten - Stallführung -  
neue Landtechnik (GPS) - Schweine, Rinder, Ziegen streicheln

Heidenrod-Niedermeilingen - 06772 2885

neuer Hofladen

Bittebeachten!
Wegen Fronleichnam
(8. Juni 2023) kommt es zu 
nachstehenden Veränderungen 
des Anzeigenannahmeschlusses:

Für die Kalenderwoche 23/2023 wird 
der Anzeigenannahmeschluss
von Dienstag, 6.6.2023, 9.00 Uhr
auf Montag, 5.6.2023, 9.00 Uhr
vorgezogen.

Wir danken für Ihr Verständnis und 
bitten um Beachtung, da zu spät 
eingesandte Aufträge nicht mehr 
berücksichtigt werden können!

Wichtig für alle Anzeigenkunden:

Jetzt kostenlos unsere Musterkataloge anfordern!Jetzt kostenlos unsere Musterkataloge anfordern!

TRAUERANZEIGEN

MUSTERKATALOG

TRAUERANZEIGEN | TRAUERDANKSAGUNGEN | NACHRUFE | JAHRGEDÄCHTNISSE

Geburt, Hochzeit, 
Geburtstag, Glückwünsche, 

Trauer & Danksagungen – für jeden 
Anlass die passende Anzeige!

Fragen Sie in Ihrer Annahmestelle 
oder rufen Sie uns an: 02624 911-0

Gerne senden wir Ihnen den 
Musterkatalog kostenlos per Post zu.

ANZEIGEN
FAMILIENANZEIGEN
MUSTERKATALOG

GEBURTSANZEIGEN | HOCHZEITSANZEIGEN | GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

TRAUERANZEIGEN | TRAUERDANKSAGUNGEN | NACHRUFE | JAHRGEDÄCHTNISSE
 JAHRGEDÄCHTNISSE
 JAHRGEDÄCHTNISSE

GEBURTSANZEIGEN | HOCHZEITSANZEIGEN | GLÜCKWUNSCHANZEIGEN

56203 Höhr-Grenzhausen · Rheinstraße 41
anzeigen@wittich-hoehr.de
Telefon: 02624 911-0 · www.wittich.de


